
eng verbundene Rolle der Gerichtspraxis im Kampf 
gegen die Kriminalität,' zur Durchsetzung einer gesetz
lichen und gerechten strafrechtlichen Verantwortlich
keit und zur Erhöhung der gesellschaftlichen Wirksam
keit der Rechtsprechung klar hervor. Die Aktivität des 
Obersten Gerichts der UdSSR, die sich in seinen Ent
scheidungen äußert, erstreckt sich auf Grundfragen der 
Wirksamkeit der Strafrechtsprechung, auf vielfältige 
Probleme des Allgemeinen und des Besonderen Teils 
des sowjetischen Strafrechts sowie auf die Anwendung 
strafverfahrensrechtlicher Bestimmungen. Auch in die
sem Teil wird deutlich, wie die Leitungstätigkeit des 
Obersten Gerichts der UdSSR von den Grundfragen der 
Beschlüsse der KPdSU ausgeht, um die sozialistische 
Gesetzlichkeit strikt durchzusetzen, die Rechte der 
Bürger (auch der Beschuldigten) zu wahren und die 
Aktivität der Öffentlichkeit im Kampf gegen Rechts
verletzungen zu fördern.
Die Sammlung erschließt für Wissenschaft' und Lei
tungspraxis neue Möglichkeiten, sowjetische Erfahrun
gen auszuwerten, ü. a. Erkenntnisse über den Gegen
stand und die Methodik der Leitung der Rechtspre
chung durch das Oberste Gericht der UdSSR sowie über 
den Inhalt und die Formen seiner Leitungsdokumente.
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Aus dem Unionsinstitut für das Studium der Krimina
litätsursachen und die Ausarbeitung von Vorbeugungs
maßnahmen beim Generalstaatsanwalt der UdSSR ge
langte eine Schrift zu uns, deren Nutzen für die wei
tere Vervollkommnung der staatsanwaltschaftlichen 
Tätigkeit in der DDR nicht hoch genug bewertet wer
den kann. Der auch bei uns als Spezialist auf dem Ge
biet der staatsanwaltschaftlichen Aufsicht bekannte 
und geschätzte Autor vermittelt in geschlossener Dar
stellung die wissenschaftlichen Grundlagen für einen 
rationellen und effektiven Arbeitsstil der Staatsanwalt
schaft, den diese bei der Bekämpfung und Verhütung 
der Kriminalität und bei der Überwindung ihrer Ursa
chen in der gegenwärtigen Etappe des kommunistischen 
Aufbaus in der UdSSR notwendig und im Einklang mit 
den gesellschaftlichen Erfordernissen zu entwickeln 
hat.
Allein dies macht seine Schrift für den Leser in der 
DDR interessant. Vermittelt ihr Studium uns doch den 
wertvollen Erfahrungsschatz der sowjetischen Staats
anwaltschaft, den diese in fünfzigjähriger Praxis bei 
der Verwirklichung der Leninschen Konzeption über 
die einheitliche sozialistische Gesetzlichkeit und die 
Rolle der Staatsanwaltschaft bei ihrer Gewährleistung 
gewonnen hat. Die sich darauf gründenden wissen
schaftlichen Erkenntnisse haben über die Grenzen der 
Sowjetunion hinaus prinzipiellen Wert. In seinem Buch 
gibt Swirbulj Antworten auf Fragen, vor denen auch 
die Staatsanwaltschaft der DDR bei der Verwirklichung 
ihres spezifischen Beitrags zur Erfüllung der vom 
VIII. Parteitag der SED für die Festigung der sozia
listischen Gesetzlichkeit und Rechtsordnung gestellten 
Aufgaben steht.
Diese Gemeinsamkeit in der Problemstellung und 
-lösung hat ihren tieferen Grund in den allgemein
gültigen Gesetzmäßigkeiten des Sozialismus. Zu diesen 
gehört auch die Einheitlichkeit der Gesetzlichkeit im 
ganzen Lande und die Notwendigkeit der zentralisti
schen Aufsicht der Staatsanwaltschaft über den ge
nauen Vollzug der Gesetze. Gestützt auf die von Lenin 
entwickelte Konzeption hierfür und in kritischer Ver
wertung der zeitgenössischen sowjetischen Literatur zu 
dieser Problematik begründet der Autor diese Allge
meingültigkeit für alle Länder, die den Weg zum So

zialismus-Kommunismus beschreiten. Er analysiert das 
Wesen der staatsanwaltschaftlichen Aufsicht in der 
UdSSR und in den anderen sozialistischen Ländern. So 
kommt er zu dem Ergebnis, daß die höchste Aufsicht 
über den Vollzug der Gesetze, die der Staatsanwaltschaft 
als zentralistisch organisiertem und nur der Zentrale 
unterstelltem Organ übertragen ist, eine besondere 
Organisationsform der sozialistischen staatlichen Lei
tungstätigkeit darstellt. Sie entspringt dem objektiven 
Erfordernis der planmäßigen und proportionalen Ent
wicklung der sozialistischen Gesellschaftsverhältnisse. 
Folgerichtig stellt Swirbulj die staatsanwaltschaftliche 
Aufsicht als selbständigen Zweig des sozialistischen 
Rechtssystems mit eigenem Gegenstand und eigenen 
Methoden der rechtlichen Regulierung dar.
Seine aus den Erkenntnissen über das Wesen der Ge
setzlichkeitsaufsicht entwickelten Darlegungen über das 
Verhältnis der Staatsanwaltschaft zu anderen Staats
organen, namentlich zu den Gerichten und den örtlichen 
Organen, vermitteln nützliche Anregungen für die Be
strebungen, auch in der DDR das Zusammenwirken 
der verschiedenen staatlichen Organe bei der Krimina
litätsbekämpfung und -Vorbeugung effektiver zu gestal
ten.
Swirbulj stellt diese generell bedeutsame Problematik, 
konsequent auf das Thema seiner Arbeit zugeschnitten, 
im 2. Kapitel seines Buches („Die Staatsanwaltschaft 
und ihre Rolle im System der rechtlichen Regulierung 
der gesellschaftlichen Prozesse bei der Liquidierung der 
Kriminalität“) dar. Diese sachbezogene Konzentration 
erleichtert dem Leser zugleich das tiefere Eindringen in 
den gesamtgesellschaftlichen Charakter des Kampfes 
gegen die Kriminalität im Sozialismus. Sie hilft, Platz 
und Funktion der Staatsanwaltschaft in diesem Prozeß 
überzeugender zu verdeutlichen, als dies aus einer 
engen Ressortsicht möglich wäre.
An die Spitze seiner Arbeit stellt der Autor eine gründ
liche Analyse der „Kriminalität und Besonderheiten 
der Organisation ihrer Bekämpfung in der UdSSR“ 
(1. Kapitel). Auf bauend auf der marxistisch-leninisti
schen Position, daß die Kriminalität sozial bedingt ist, 
weist er nach, daß die Kriminalität in der sozialistischen 
Gesellschaft auf dem Förtwirken von Überresten der 
Vergangenheit im gesellschaftlichen Sein und Bewußt
sein beruht. Er begründet, daß der Wirkungsbereich 
dieser Überreste mit zunehmender Reife des Sozialis
mus objektiv eingeengt und mit dem entfalteten Auf
bau des Kommunismus schließlich beseitigt werden 
kann. Dabei kommt, worauf auch die Beschlüsse des 
XXIV. Parteitages der KPdSU orientieren, der Stär
kung der sozialistischen Gesetzlichkeit und Rechtsord
nung eine bedeutsame Funktion zu. Diese realisiert sich 
jedoch stets in aktiver Wechselwirkung mit den realen 
Fortschritten in allen sozialen Lebensbereichen. 
Besonderes Interesse beanspruchen in diesem Zusam
menhang die Ausführungen über den „Wirkungs
mechanismus der Kriminalitätsursachen“ (1. Kapitel, 
§ 2). Überreste der Vergangenheit wirken stets nur in 
Wechselbeziehung mit bestimmten Bedingungen als Ur
sachen für kriminelle Handlungen. Bei diesen Bedin
gungen kann es sich einerseits ebenfalls um Rudimente 
der Ausbeuterordnung im Denken und Verhalten der 
Menschen handeln. Andererseits vermögen auch be
stimmte noch nicht lösbare oder noch ungelöste Pro
bleme der sozialistischen Gesellschaftsentwicklung das 
Fortbestehen nichtsozialistischer Einstellungen und Ge
wohnheiten zu begünstigen. Die Kraft der ganzen Ge
sellschaft auf die Ausräumung derartiger Bedingungen 
zu richten und die Verantwortung der verschiedensten 
Leitungsorgane hierfür voll zu realisieren — das ist ein 
wirksamer und höchst bedeutsamer Schritt bei der Ein
schränkung und schließlichen Beseitigung der Krimina
lität.
Nachdem Swirbulj anschließend die Rolle der Staats
anwaltschaft in diesem Prozeß in prinzipieller Sicht 
darstellt (2. Kapitel), wendet er sich sodann der „An
wendung kriminologischer Methoden beim Krimina
litätsstudium durch die Staatsanwaltschaft“ (3. Kapitel) 
zu. Er verweist auf die Notwendigkeit enger Wechsel
beziehungen zwischen wissenschaftlichen Institutionen
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